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Art. 1: Name und Sitz 
 
1.1 Der Nordische Skiklub Thun (NSK Thun) ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz- 

und Gerichtsstand in Thun. 
 
1.2 Der NSK Thun gehört mit allen seinen Mitgliedern dem Schweizerische Ski-Verband (Swiss-

Ski) und dem Regionalverband BOSV an. Der NSK Thun ist diesen beiden Verbänden gegen-
über beitragspflichtig. Die Statuten von Swiss-Ski und dem Regionalverband (BOSV) bilden 
ergänzende Bestandteile zu diesen Statuten. 

 
 
Art. 2: Zweck und Aufgabe 
 
2.1 Der Verein bezweckt die Förderung des Langlaufsports, inklusive den Sportarten Biathlon und 

nordische Kombination, die Heranbildung junger Langläufer und die Pflege der Kamerad-
schaft. 
Er ist politisch und konfessionell neutral. 

 
2.2 Diese Ziele sucht er insbesondere zu erreichen durch: 

a) Organisation von gemeinschaftlichen Trainings und Anlässen; 
b) Bestreiten von Wettkämpfen. 

 
2.3 Die Prinzipien der „Ethik-Charta im Sport“ bilden die Grundlage für die Aktivitäten des NSK 

Thun. Die konkrete Umsetzung einzelner Prinzipien ist im entsprechenden Anhang geregelt. 
 
 
Art. 3: Mitgliedschaft 
 
3.1 Mitgliederkategorien des NSK Thun sind: 
 Jugendorganisation JO  
 Aktive (Junioren und Senioren) 
 Passive 
 Freimitglieder Swiss-Ski 
 Ehrenmitglieder 
 
3.2 Um als Mitglied aufgenommen zu werden, hat der Kandidat eine schriftliche Beitrittserklärung 

beim Vorstand, der über die Aufnahme befindet, einzureichen. Jedes Klubmitglied wird durch 
seine Aufnahme gleichzeitig Mitglied des Schweizerischen Ski-Verbandes (Swiss-Ski) und des 
Regionalverbandes (BOSV). 

 
3.3 JO-Mitglieder sind Klubmitglieder entsprechend den Jahrgängen der jeweils gültigen FIS-

Bestimmungen. Sie haben kein Stimmrecht. Gegenüber Swiss-Ski sind sie nicht beitragspflich-
tig. Die Leitung der JO hat ein Vorstandsmitglied des Skiklubs. 

 
3.4 Mitglieder, die in hervorragender Weise an den Bestrebungen des NSK Thun mitgearbeitet 

haben, können auf einstimmigen Antrag des Vorstandes durch die Hauptversammlung mit 
Stimmenmehrheit zu Klub-Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Klub-Ehrenmitglieder bezahlen keinen Klubbeitrag, sind aber gegenüber Swiss-Ski beitrags-
pflichtig 

 
3.5  Mitglieder, die 25 Jahre dem NSK Thun angehören, erhalten von Swiss-Ski ein Veteranen-

abzeichen. Sie bleiben gegenüber Swiss-Ski und dem Klub beitragspflichtig. 
 
3.6 Ab 1. Mai 2017 werden gemäss Entscheid an der Swiss-Ski DV vom 25. Juni 2016 keine 

neuen Freimitglieder mehr aufgenommen. Der Skiclub kann Mitglieder, die seit 40 Jahren 
(ohne die Jahre als JO-Mitglied) Swiss-Ski angehören, jedoch nach wie vor Swiss-Ski mel-
den. Sie erhalten als Treuegeschenk das Swiss-Ski Goldabzeichen, sind stimmberechtigt 
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und gegenüber Swiss-Ski beitragspflichtig. 40 Jahre Mitgliedschaft ist ein Status. Diese Mit-
glieder bleiben in derselben Kategorie (Senior/Passiv) wie bisher.  

 
3.7 Mitglieder können bei schwerwiegender Verletzung der Interessen des Vereins oder von 

Swiss-Ski auf Antrag des Vorstandes durch die Hauptversammlung mit Stimmenmehrheit aus-
geschlossen werden. 

 
3.8 Bereits bezahlte Beiträge ausgetretener oder ausgeschlossener Mitglieder werden nicht zu-

rückerstattet und die Betreffenden haben in keiner Weise Anrecht auf das Vereins-vermögen. 
 
3.9 Der Austritt aus dem Skiklub erfolgt durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand 

auf Ende des Geschäftsjahres. 
 
 
Art. 4: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
4.1 Mitglieder- und weitere von der Hauptversammlung beschlossene Beiträge sind jährlich zu 

entrichten. 
Der Mitgliederbeitrag setzt sich aus dem Klubbeitrag, dem Regionalverbands-Beitrag und dem 
Swiss-Ski-Zentralbeitrag zusammen und wird jeweils durch den Vorstand an der Hauptver-
sammlung vorgeschlagen. Diese entscheidet mit Stimmenmehrheit darüber. 

 
4.2 Jedes Mitglied des NSK Thun ist verpflichtet, ein ihm übertragenes Amt nach besten Kräften 

zu bekleiden und Helferdienste zu leisten. 
 
 
Art. 5: Organisation 
 
5.1 Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Mai - 30. April. 
 
5.2 Die Organe des Vereins sind: 

A) Hauptversammlung 
B) Vorstand 
C) Rechnungsrevisoren 

 
A) Die Hauptversammlung 
 
5.3 Die ordentliche Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins und findet normaler-

weise am Ende jedes Vereinsjahres statt. 
In ihr sind alle Mitglieder gemäss Art. 3 stimmberechtigt.  
Die Einladung erfolgt im Klubheft und auf der Homepage des NSK Thun mindestens 14 Tage 
zum Voraus, unter Beilage der Traktandenliste. 

 
Sie hat folgende unentziehbare Aufgaben: 
- Genehmigung der Jahresberichte 
- Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes 
- Entlastung des Vorstands 
- Genehmigung des Jahresbudgets 
- Festsetzung des Mitgliederbeitrages 
- Wahl bzw. Abwahl des Vorstands und der Rechnungsrevisoren 
- Festsetzung und Änderung von Statuten und Reglementen 
- Ernennung von Ehrenmitgliedern 
- Anträge der Mitglieder 

 
Sachgeschäfte, die Beschlüsse erfordern, dürfen nicht unter dem Verschiedenen endgültig 
behandelt werden. Anträge der Mitglieder sind mindestens 8 Tage vor der Versammlung 
schriftlich beim Präsidenten einzureichen. 
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Abstimmungen und Wahlen werden offen vorgenommen und können nur auf Beschluss der 
Hauptversammlung geheim vor sich gehen. Um einen Beschluss rechtsgültig zu erklären, ist 
die Stimmenmehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder notwendig. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitzende durch Stichentscheid. 
Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Mit-
glieder dem Änderungsvorschlag zustimmen. 
 

B) Der Vorstand 
 

5.4 Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern: dem Präsidenten, dem Sekretär und 
dem Kassier. 
Auf Antrag des Vorstandes kann die Mitgliederzahl durch die Hauptversammlung erhöht wer-
den, wenn neue Ämter zu besetzen sind. 

 
5.5 Die Demission eines Vorstandsmitgliedes kann auf Ende des Vereinsjahres erfolgen und ist 

drei Monate vor dessen Ablauf dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen. 
 
5.6 Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt ein Jahr; Wiederwahl ist möglich. 
 
5.7 Der Präsident vertritt den Verein nach aussen und leitet die Vereins- und Vorstands-sitzungen. 

Er gibt gemeinsam mit einem andern Vorstandsmitglied die verbindliche Unterschrift für den 
Verein. Er kann Sitzungen einberufen. 
Bei Abstimmungen hat er das Recht des Stichentscheides. Ferner hat er Wettkämpfe, Aus-
flüge und Anlässe zu organisieren oder geeignete Personen damit zu beauftragen. 

 
5.8 Der Sekretär führt bei Vorstandssitzungen und Hauptversammlung das Protokoll und besorgt 

die Korrespondenz.  
 
5.9 Der Kassier ist verantwortlich für das Rechnungswesen. Er legt der Hauptversammlung die  

Rechnung vor, welche den Rechnungsrevisoren mindestens 14 Tage vorher zu unterbreiten 
ist. 

 
C) Die Rechnungsrevisoren 
 
5.10 Die Amtsdauer der Rechnungsrevisoren beträgt zwei Jahre. In Bezug auf Wahl, Amtsdauer 

und Demission gilt die gleiche Regelung wie für die Vorstandsmitglieder. 
 
5.11 Die Rechnungsrevisoren prüfen die Jahresrechnung und den Vermögensbestand des Klubs. 

Über das Resultat der Revision erstatten sie der Hauptversammlung schriftlichen Bericht. 
 
5.12 Finanzen und Haftung 

 
Die Beiträge werden vom Kassier jeweils am Anfang des laufenden Vereinsjahres erhoben. 
 

5.13 Für Verbindlichkeiten des NSK Thun haftet nur das Klubvermögen. Eine persönliche Haftung 
der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 
5.14 Versicherung 
 

Der Abschluss einer Unfallversicherung ist jedem Aktivmitglied freigestellt, sofern nicht die Li-
zenzbestimmungen von Swiss-Ski Versicherungen verlangen. 
Keines der Mitglieder ist jedoch vom Klub gegen Krankheit, Unfall, Haftpflicht und Todesfall 
versichert. Es besteht infolgedessen kein Anrecht auf Entschädigung. 
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Art. 6: Auflösung des Vereins 
 
6.1 Die Auflösung des NSK Thun erfolgt auf schriftliches, begründetes Begehren, welches dem 

Vorstand zuhanden der Hauptversammlung einzureichen ist. 
Zur Gültigkeit des Auflösungsbeschlusses ist die Anwesenheit von zwei Dritteln aller Mitglieder 
erforderlich. Er kann nur mit Zustimmung von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder gefasst 
werden. Im Übrigen gelten Art. 77 und 78 ZGB. 

 
6.2 Das bei der Auflösung des Klubs vorhandene Reinvermögen fällt an Swiss-Ski, der es zur 

Förderung des Nachwuchses verwenden soll. 
 
 
Art. 7: Schlussbestimmungen 
 
Die vorstehenden Statuten treten nach ihrer Genehmigung durch die Hauptversammlung vom 19. 
Juni 2025 in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 14.12.1973 samt Änderungen vom 01.06.1977, 
07.05.1999, 30.05.2013 und 14.06.2019. 
 
Die vorliegenden Statuten wurden am XX.XX.2025 von Swiss-Ski genehmigt. 
 
 
 
Thun, 19. Juni 2025 
 
 
Präsident  Sekretärin 
 
 
 
 
 
Lukas Bähler Simone Kiener 
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Anhang: Ethik-Charta  
 
Gemeinsam für einen gesunden, respektvollen und fairen Sport! 
Die neun Prinzipien der Ethik-Charta im Sport 
 
 
1 Gleichbehandlung für alle 
Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, religiöse und politische Aus-
richtung führen nicht zu Benachteiligungen. 
 
2 Sport und soziales Umfeld im Einklang 
Die Anforderungen in Training und Wettkampf sind mit Ausbildung, Beruf und Familie vereinbar. 
 
3 Förderung der Selbst- und Mitverantwortung 
Sportlerinnen und Sportler werden an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 
 
4 Respektvolle Förderung statt Überforderung 
Die Massnahmen zur Erreichung der sportlichen Ziele verletzen weder die physische noch die psy-
chische Integrität der Sportlerinnen und Sportler. 
 
5 Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung 
Das Verhalten untereinander und gegenüber der Natur ist von Respekt geprägt. 
 
6 Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe 
Physische und psychische Gewalt sowie jegliche Form von Ausbeutung werden nicht toleriert. Sen-
sibilisieren, wachsam sein und konsequent eingreifen. 
 
7 Absage an Doping und Suchtmittel 
Nachhaltig aufklären und im Falle des Konsums, der Verabreichung oder der Verbreitung sofort 
einschreiten. 
 
8 Verzicht auf Tabak und Alkohol 
Risiken und Auswirkungen des Konsums frühzeitig aufzeigen. 

 
9 Gegen jegliche Form von Korruption 
Transparenz bei Entscheidungen und Prozessen fördern und fordern. Den Umgang mit Interessen-
konflikten, Geschenken, Finanzen und Wetten regeln und konsequent offenlegen. 
 
 
 
www.spiritofsport.ch  
 


